
Interne Revision 

 
1 A  Empfehlungen, die aus Sicht der Internen Revision ein sofortiges Handeln der zuständigen Organisationseinheit erfordern (Sofortmaßnahmen). 
  B  Empfehlungen, bei denen aus Sicht der Internen Revision ein Handlungserfordernis besteht.  
  C  Empfehlungen, bei denen aus Sicht der Internen Revision eine Umsetzung wünschenswert ist. Es erfolgt keine Nachhaltung durch die Interne Revision. 
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Freie Förderung 

Verantwortliche Führungskraft: FGL 12 und POE 22 

 

Empfehlungs- und Maßnahmenkatalog 
 

 

Handlungs-
feld Nr. Empfehlung der 

Internen Revision 
Kate-
gorie1 

Zuständ. 
Org.-Be-

reich 
Maßnahmen des zuständigen  

Organisationsbereichs 
Erledigung 

bis 
Erledigt 

am 

Rechtmäßige 
Umsetzung 
der Förderung 

1 Die Zentrale muss sicherstellen, 
dass die Einzelfallförderung im 
Rahmen der Freien Förderung 
rechtmäßig umgesetzt wird. Sie 
sollte dazu auch prüfen, welche 
geeigneten Angebote den gE zur 
Befähigung zur Verfügung gestellt 
werden können. 

B FGL 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Fachlichen Weisungen zur Freien 
Förderung wurden zuletzt in 2021 überar-
beitet und gemeinsam mit einer Arbeits-
hilfe Projektförderung veröffentlicht. 
 
Aufgrund der komplexen Rechtsmaterie 
bei gleichzeitig vergleichsweiser seltener 
Anwendung der Förderleistung ist diese 
stark fehleranfällig.  
 
Die Feststellungen der Internen Revision 
werden daher zum Anlass genommen, 
die vorhandenen Fachlichen Weisungen 
einer erneuten Prüfung zu unterziehen 
und im erforderlichen Umfang nachzu-
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POE 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schärfen. Gleichzeitig erfolgt die An-
passung aufgrund des Bürgergeldge-
setzes, z. B. im Hinblick auf Prämienzah-
lungen.  
 
Inwieweit weitere Unterstützungsleistun-
gen, wie die Entwicklung von Checklisten 
die ordnungsgemäße Leistungserbrin-
gung noch unterstützen können, wird von 
FGL 12 geprüft werden.  
 
Die bestehende Qualifizierungsreihe zu 
Förderleistungen beinhaltet ein Selbst-
lernprogramm zur Freien Förderung nach 
§ 16f SGB II.  
 
Damit besteht neben der kostenpflichti-
gen Teilnahme an der Qualifizierungs-
reihe auch die Möglichkeit, jederzeit in 
Abstimmung mit der Führungskraft in der 
BA-Lernwelt optional dieses Selbstlern-
programm zu absolvieren.  
Derzeit wird die Qualifizierungsreihe 
fachlich überarbeitet, um die Teilnehmen-
den stärker im Bereich Ermessensaus-
übung zu sensibilisieren. Die aktualisierte 
Qualifizierungsreihe steht voraussichtlich 
ab 01.01.2024 zur Verfügung.  
 
 
 
Ergänzend wird geprüft, ob das 
vorhandene Selbstlernmodul mit der 

 
 
 
 
 
30.06.2024 
 
 
 
 
 
31.12.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interne Revision 

Freie Förderung Dezember 2023 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualifizierungsreihe verknüpft werden 
kann.  
 
Zusätzlich wird geprüft, ob in der 
Qualifizierungsreihe komplexere Fälle 
zur Freien Förderung aufgenommen 
werden können. 

 
 
 
 
 


